
119 der Beilagen zu den stenograp}tischen Protokollen des Nationalrates IX.GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale V e~waltung 

über den Antrag der Abgeordneten Wim
berger, Dr. Prader und Genossen, betreffend 
eine Abänderung des Kriegsopferversor
gungsgesetzes 1957 und des Opferfprsorge-

gesetzes (54/ A). 

In der 12. Sitzung des Nationalrates am 
26. Novemlbe,r 1959 halben d~,e Ahgeordneten 
W i m·b e r,ge r, Dr. Pr ade 1" tlnd, Genossen 
den obgenannten Initia'tivanttrag eingebracht, der 
dem Ausschuß für soziale Verwaltung zugewie~en 
wurde. ' 

Die Rentensätze des vom Nationalrat am 
14. Juli 1949 verabschiedeten Kri,egsopferver
sorgungsgetsetzes, 13GB!. Nr. 197, wurden auf 
Grund der Bundesgesetze vom 25. Juli 1951, 
BGBL Nr. 159, und vom 17. Dez·embe,r 1956, 
BGBL Nr. 264, allgemein erhöht, mit letzterem 
Bundesgesetz in zwei Euappen, von denen die 
erste am 1. Jänner 1957 und die zweite am 
1. Jänner 1958 in Wirksamk,eit getreten ist. Ein
zelne Rentensätze wurden ferner durch die 
Bunde:s.gesetze vom 29. Februail" 1956, BGBI. 
Nr. 50, und vom 20. Dez!ember 1957,BGBI. 
Nr. 261, erhöht; Die im Stammgesetz enthal~ 
tenen Sätze der einZJelnen Versorgungs1eistungen 
standen im wesentlichen bereits im Mai 1949 
fest; ihre damals unzuläng.Jiche Höhe war dUil"ch 
die beengten wirtschaftlichen VerhäLmilsse be
dingt. Die Ispäteren Erhöhungen ,auf Grund der 
·oben angefiihnen Bundesgesetze konnten den 
seit Mai 1949 eingetretenen Veränderungen im 
Lohn- und Pr,eisgefüge nicht voU gerecht weI'den. 
Eine' N euf,estsetzung der derze,itigen, Versor
gungsleistungen des Kofi.egsopferverso~gungs
gesetzes, die der im Laufe de,r Jahre eingetret,e
nen wiil"tschaftlichen -Entwicklung Rechnung 
trägt, erscheint daher geboten. Auch die Zen
tralorganisauion der Kriegsopferverbände ös'ter
reichs hat seit geraumer Zeit auf die Notwendig
keit ,einel!" entsprechenden Erhöhung der Renten
sä,tze mit Nachdruck hingewiesen. Bei einer 
solchen _ NeufestJsetzung ~ird auch auf die wirt-

schaftliche Lage der hilflo·sen und blinden 
Kriegsheschädi~ten durch eine angemessene Er
höhung der Pflege- und Blindenzulagen sowie auf 
eine Verbesserung der Hinterbliebenenversor
gung für die Witwen nach Schwerstlbeschädigten 
Bedacht zu nehmen, sein. Die aus letzterem 
Grunde vorgesehene Schaffung einer Zulage zur, 
Witwenrente für diesen Ktreis der Witwen macht 
eine entsprechende Maßnahme in der Opferfür
sorge erforderlich, um die Leilstung der Zulage 
auch an Witwen nach Opfern der poEtischen 
Verfolgung s,icherzu~tdlen. Das gleiche gilt für 
die Frauenzulage und die bisherigen Anrech
nungsvorschriften bei ,der Unterlhaltsrente. 

Die im beiliegenden Gesetzentwurf vo,rgesehe~ 
nen Er:höhungen der Ver'sorgungsleistungen 
soHen unter Berücksichtigung der finanziellen 
Lage des Bundes in zwei ungefähr gleich hohen 
Etappen mit Wirkung vom 1. Juli 1960 und 
vom 1. Jänner 1961 durchgeführt weirden. Durch 
diese Regelung wird die von der Interessenver
tretung der Kriegsopfer angestrebte Wielder:helr
stellung der Kaufkraft der Ve'l"so'l"gungsleistungen 
nach dem Kriegsopferve,rsorgungsge:setz in vol
lem Umfang erfülh; wobei die seü dem Inkraft
tretendes Kriegsopferversorgungsgesetzes er
folgte Fortentwicklung des Versorgungs,rechtes 
berücksichtigt ist. Darüber hinaus ist durch die 
Festsetzung der neuen Rentensätze fast durch
weg,s eine wesentliche V flrhe~serung der Versor-
gungsleistungen erreicht worden. ' 

Der Gesetzentwurf wurde schließlich zum An
laß genommen, um einige Schwierigkeiten und 
Unkla,rheiten zu beseitigen, die' Blich aus der 
Durchführung des KJriegsopferversorgungs
gesetzes und des Opfer.füI'smgegesetzes ergeben 
hahen. 

Der auf das Jahr 1960 entfallende finanzielle 
Mehraufwand wird in dem im Entwurf des Bun
desvoranschlages 1960 für Versorgungsgebühren ' 
vorgesehenen Aufwand für die Kriegsopferver
sorgung beziehungsweise Opferfürsorge seine 
Deckung finden. 

119 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 8

www.parlament.gv.at



2 

Im ei.nzelnen ist zu den 'Bestimmungen des bei
liegenden Gesetzentwurfes' unter Berücksichti
gung der Albänderungen folgendes zu bemerken: 

Zu Art. I Z. 1: 

Die Grundrente für erwerbsunfähige Beschä
digte wird in Hinkunft 628 S :betragen. Die 
neuen Ansätze für die Ülbrigen Grundrenten 
t:ragen der bisherigen Entwicklung und dem be
stehenden Verhältnis zur Grundrente für Er
werbsunfähige Rechnung. 

Zu Art. I Z. 2: 

§ 12 Abs. 3 KOVG. in der derzeitigen Fassung 
enthält nur dr.ei Sätze für die volle Zusatzrente, 
weil für die Minderungen der Erwerbsfähigkeit 
von 50 'und 60 v. H. 'sowie von 70 und 80 v. H. 
nur je ein Rentensatz be~teht. Im heiliegenden 
Gesetz.entwurf sind für ,die einzelnen Grade der 
Min'crerung der Erwerhsfäh~gkeit von 50 v. H. 
aufwärts besondere, entsprechend erhöhte Sätze 
der vollen Zusatzrente vorgesehen. Lediglich die 
Sätze für die Minderung der Erwerhs'fähigkeit 
von 90 und 100 v. H. bleiben hinsichtlich der 
Grundrente (§ 11 KOVG.) und der Zus·a:tzrente 
(§ 12 KOVG.) zusammengefaßt. 

Durch di'e Erhöhung der Beschädigtenrente 
(Gnundrente und volle Zusatzrente) von derzeit 
1000 Sauf 1104 S ab 1. Juli 1960 und auf 1208 S 
ab 1. Jänner 1961 wird die für den Anspruch 
auf Zusatzrente maßgebende Einkommensgre.nze 
auf Grund der Vorschrift des § 12 Albs. 2 KOVG. 
von iden angeführten Zeitpunkten an 1104 S he
ziehungswei~e 1208 S betragen. 

Zu Art. I Z. 3 und 4: 

Durch die Erhöhung der KinderzuIage und der 
Frauenzulage von 6ü Sauf 70 S wird bei der 
Neuregelung auf den Famili'enstand der zusatz
rentenberechtigten Beschädigten entsprechend 
Rücksicht genommen. 

Zu Art. I Z. 5: 

Die Pflege-undBlindenzulagen reichen trotz 
mehrfacher Erlhöhung seit dem Inkrafttreten 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes (1. Jänner 
1950) nicht aus, um die Pflege und Wartung der 
hilflosen und hlinden" BeschäcLigten zu gewähr
leisten. Die .im Entwurf YOirgesehe'nen neuen 
Sätze sollen di,esemMan,ge'l abhelfen. 

Hilflose Kriegsbeschädigte, deren Dienst
beschädigung d~uerndes Krankenlage:r verursacht, 
haoten bisher Anspruch auf eine PflegezuIage 
mindestens der Stufe II. Im Hinblick auf die 
beson,dere Berücksichtigungswürdigkeit dieses 
Personenkreises erscheint es erforderuich, in diesen 
Fällen einen Anspruch auf die Pflegezulage 
mindestens der Stufe III zu gewährleisttn. 

Zu Art. I Z. 6: . 

Für die Pflegebedül'fniss,e ·der Blinden, die .in
folge einer Diensubeschädigung heide Hände ver·· 
loren haben, wif1d in Anbetracht ,der außerordent
lichen Schwere .des Leidenszustandes durch eine 
Erhöhung der Blinderizulage der Stufe V um 
ein Drittlei vorgesorgt. 

Zu Art. I Z. 7: 

Die Aufwendungen der Vollblinden für die 
Haltung des Führhundes werden durch eine Er
höhung der Führhundzulage von 120 Sauf 
150 S berücksichtigt; im gleichen Maße ist die 
Bei'hiHe zu erhöhen, die den nicht mit einem 
Führhund ausgestlatteten VoHlblinden zu leisten 
ist. 

Zu Art. I Z. 8: 

Unter Beibehaltung der bestelhenden vi'Cr 
Kategorien der Witwengrundrente werd.en die 
einzelnen Rentensätze von derz,eit 170 S, 135 S, 
100 Sund 55 Sauf 210 S, 170 S, 130 Sund 75 S 
erhöht. 

Die für den Anspruch auf Witwenzusatzrente 
maßgebende . E,inkommensgrenze von .derzeit 
750 S wird auf Grund der Vorschrift des § 35 
Abs. 3 KOVG. ab 1. Juli 1960 828S und ah 
1. Jänner 1961 906 Sbetragen. 

Die Sätze für ,die volile Zusatzrente werd.en 
für die höchste Kategorie der Witwenrent'e von 
210 Sauf 255 S und für die zweite und dritte 
Rentenkategorie von 175 Sauf 210 S erhöht. 

Zu Art. I Z. 9: 

Die Interessenv~rtretung 'der Kriegsopfer hat 
wiederholt auf die besonders ungünstige mate
rielle Lage der Witwen nach Kriegsblinden und 
hilflo!/en Kriegsbeschädigten hingewiesen. Diese 
Witwen sin.d vielfach wegen der Erwerbsunfähig
keit des hilflosen Ehegatten und der Unmöglich
keit, einer eigenen Erwerhstätigkeit nachzugehen, 
zum Unterschied von anderen Witwen, ohne 
Altersversorgung, weil ihr Dasein durch die 
Pflege und Wartung des Ehegatten ausgefüllt 
war. Es ·erscheint daher unabdinglich, d,ie Hin
terbliebenenversorgung dieser Witwen, soweit sie 
über kein ausreichendes Einkommen verfügen, 
zu verbes·sern. Für die Witwen nach Empfängern 
einer Pflegezulage der Stufen UI bis V oder :einer 
en~sprecheri.den Blindenzulage ist eine Zulage zur 
Witwenrente in Höhe von zwei Dritteln der 
Pflege- oder ,Blindenzulage vorgesehen, die dem 
ver$torbenen Ehegatten im Zeitpunkte' seines 
Todes zuerkannt war. Die im angeschlossenen 
Gesetzentwurf 'enthaltene Erhöhung geht von 
dem Grundsatz aus, daß für die Gewährung der 
Zulage nur solche Witwen in Betramt zu ziehen 
sind, die bedürftig sind und ihren hilflosen oder 

119 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 8

www.parlament.gv.at



blinden Ehegatten eine längere Zeit hindurch 
gepflegt haben, und daß diese Pflege und Wartung 
ein besonderes Ausmaß erreicht hat; aus di'esem 
Grunde ist Voraussetzung für den Anspruch, daß 
die Ehe mindestens fünf "Jahre gedauert und die 
eheliche Gemeinschaft bis zum Tode bestanden 
hat. Ist die fünf jährige Mindestdauer n'icht er
reicht, so ist nur die hatbe Zulage zu leisten. Das 
gleiche hat zu gelten, wenn der Altersunterschied 
zwischen den Ehegatten mehr als 30 Jahre be
trägt. Da ein Anspruch auf Witwenrente Vor
aussetzung für die Zuerkennung der Zulage ist, 
muß jedoch im Hinblick auf die Bestimmung des 
§ 37 Z. 3 Kriegsopferversorgungsgesetz die Ehe 
mindestens ein Jahr gedauert haben, es sei denn, 
daß der Ehe ein versorgungsberechtigtes Kind 
entstammt. 

Der' Ausschuß war der Auffassung, daß durch 
die ursprüngliche Fassung des Initiativantrages 
gewisse Härten entstehen können. Bei den hier 
in. Betracht kommenden Fällen kann die Vor" 
aussetzung der Pflege und Wartung als gegeben 
angenommen werden, sofern die Ehegatten in 
ehelich'er Gemeinschaft gelebt haben; im übrigen 
ist die Beistandspflicht der Ehegatten bereits im 
ABGB. verankert. Die Bestimmung des § 35 a 
Abs. 1 wurde daher neu gefaßt, wobei die lit. b 
entfällt und die lit. a und c in einem Satz zu
sammengezogen sind. Die Worte "häusliche Ge
meinschaft" wurden durch die Worte "eheliche 
Gemeinschaft" ersetzt. 

Im Abs. 2 hat der Ausschuß eine textliche Än
derung insofern vorgenom~en, als er den Aus
druck "ist insoweit zu leisten" durch die Worte 
"gebührt insoweit" ersetzt hat. Der Voraus
setzung der Bedürftigkeit ist dadurch Rechnung 
getragen, daß die Zulage nur insoweit zu ge
währen ist, als das Einkommen der Witwe die 
Summe ihrer Witwenrente QGrundrente und 
volle Zusatzrente ab 1. Juli 1960 423 S, ab 1. Jän
ner 1961 465 S). und von zwei Dritteln der 
Pflege(Blind'en)zulage nicht erreicht. 

Der Ausschuß hielt es für erforderlich, daß die 
Zulage in halber Höhe. auch dann gebühren soll, 
wenn der Altersunterschi'ed zwischen ,den Ehe

. gatten mehr als 30 Jahre betragen hat. In diesem 
Sinne wurde der Abs. 3 ergänzt. Damit entfällt 
Abs. 4 des Initiativantrages; der Inhalt ,des Abs. 5 
des Initiativantrages wurde daher in den Abs. 4 
übernommen. 

Im Abs. 4 wird im Interesse einer möglich,st 
gleichen Behandlung aller Witwen hinsichtlich 
der Gewährung der Zulage auch auf diejenigen 
Witwen ,Bedacht genommen, deren hilfloser oder 
blinder Ehegatte vor. dem Inkrafttreten des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes (1. Jänner 1950) 
beziehungsweise der gegenständlichen Novelle 
gestorben ist. Vor dem Inkrafttreten des Kriegs
opferversorgul1lgsgesetzes bestand folgende 
Rech tslage: 

3 

Die nachdem In~alidenentschä.digungsgesetZ 
versorgt gewesenen hilflosen Kriegsbeschädigten 
erhielten einen Rent'enzuschuß gemäß § 15 Abs. 2 
oder 3 Invalidenentschädigungsgesetz, die Kriegs-. 
blinden einen Rentenzuschuß gemäß § 15 Abs. 4" 
Invalidenentschädigungsgesetz. Im Reichsversor
gungsgesetz und W ehrmachtfürsorge- und -ver
sorgungs,gesetz waren vier Stufen der Pfl,ege
bedürftigkeit vorgesehen. Die nach dem Reichs
versorgungsgesetz versorgten Kriegsblinden 
erhielten eine Pflegezulage der dritten und vierten 
Stufe. Das Wehrmachtfürsorge- und -versor
gungsgesetz enthielt zwei Stufen der Blinden
zulage, die der dritten und vierten Stufe der 
Pflegezulage entsprachen. In diesen Fällen ist 
durch ein ärztliches Gutachten an Hand der 
Versorgungsakten festzustellen, ob der Ver
storbene infolge seiner Dienstbeschädigung nach 
der jetzigen Rechtslage Art'spruch auf eine Pflege
(Blinden)zulage der Stufen IU bis V gehabt hätte. 
In gleicher Weise ,ist zu prüfen, ob im Hinblick 
auf die Abänderung der Bestimmungen des § 18 
Abs. 3 Kriegsopferversorgungsgesetz durch die 
gegenständliche Novelle bei Beschädigten, die bis 
zu ihrem Ableben eine Pflegezulage der Stufe II 
des Kriegsopferversorgungsgesetz'es bezogen 
haben, eil1l Anspruch auf die Pflegezulage der 
Stufe III bestanden hätte. 

Zu Art. I Z. 10: 

Die Abänderung des § 38 Kriegsopferversor
gungsgesetz ist im wesentlichen durch die Ein
fügung des § 35 a bedingt. Die Zulage nach § 35 a 
ist im Falle der Wi,ederverehelichung der Witwe 
einzustellen, jedoch. bei der Abfertigung nicht zu 
berücksichtigen; nach Beendigul1lg der zweiten 
Ehe lebt mit der Witwenrente auch die Zulage 
wi~er auf. Während der Dauer der Ehe mit 
einem Schwel'beschädiguen ist die Zulage nicht 
zu leisten. 

Im übrigen dient die Abänderung des § 38 
Kriegsopferversorgungsgesetz der Beseitigung von 
Unklarheiten, die sich aus der Praxis hinsichtlich 
der WitweIl!beihiIfe ergeben haben. 

Zu Art. I Z. 11: 

Die Waisenrente für Halbwaisen wird von der
zeit 120 Sauf 150 S und für Vollwaisen von der
zeit 225 Sauf 300 S erhöht. 

Gleichzeitig wird klar,gesteIlt, daß nur eine 
Waisenrente oder Waisenbeihilfe gebührt, wenn 
ein Anspruch von mehreren Personen abgeleitet 
wird, zum Beispiel wenn beide Elternteile an den 
Folgen einer Dienstheschädigung gestorben sind. 

Zu Art. I Z. 12: 

Die Elternpaarrente wird von derzeit 225 Sauf 
290 S, die Elternteilrente von derzeit 120 Sauf 
145 S erhöht. 
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Zu Art. ,I Z: 13: 

Die neu ZJl sclüffende Zulage nach § 35 a, ist 
" im § 52Abs~3 Z.3 anzuführen, um klarzustellen, 

daß diese Zulage' in gleicher W.~ise wie die Zu~ 
" satzrente"Kinderzulage und Frauenzula'ge ab An1' 

tragsmonat' gebührt; wird', der, Armag, jedoch 
innerhalb eines Jahres nach dem, 'Tode des' Be-' 
schädigten gestellt, so' wir,(l",' die' Zul age, ',da .sie 

. ,," 

'(BGBl: Nr. '152/1957) erfolgte Neufas~llhg des 
§, 113 des Kriegsopferversorguh,gsgeseizes zu b~;' , 

, rücksichtigen. ' 

Zu Art. 11 Z:Z; 

Mit' der"1 L Opfe~fü'r~orgegesetz.;.~oveJ,le (BGBL 
Nr. 77/1957.) ,wurde die Anwendung der Be;, 
stimmungen 'des, 'hiv:alideneihst~llungsgeset1;es 
(BGBl. Nr. 21/195'3) durch die Aufnahme der' 
V Qrschriften ,des § 9 über 'die A·u5.g1e:ichstaxe er· 
,veitert. Wird die ,Beschäftigungspflichtnach ' 

, eineh Tell ,der: Hinterbliebenenreilte (Witwen
,re~te) darstellt, gemäß § 51 Abs. 2 Krie'gsopfc'r
versorguDigsgesetz in dem Monat, fällig, der ,auf 

, ~ den Ste:rberagdes Beschädigten folgt. , diesem Bundesgesetz nicht ,erfüllt, ,so we.roendie' 
hiefür eingehobenen ,Ausgleichstaxendem Aus~ 
gleichstaxföndsüberwiesen. ,Es' ergibt sich nun

In der Pra:x:ish~ben sich vielfach Schwierig_mehr die Notwendigkeit, Kla~heit 'über die Ver-
keiten in den FälJenergeben, in ,denen dein Emp~ waltung und Verviendung ,der a.uf Grund der 
fänger einer Versorgurrgsleistung nach ,.<fern, vqrangeführten Bestimmung einfließenden 'Er

'Kriegsopferversorgungsgesetz oder einer' Er~ trägnisse zu schaffen. Diese Erträgnisse SInd zur,n 
'n~hrung'szulage und Wohnungs beihilfe eine Rmte Zw~cke der Fürsorge für die Inhaber einer Am~s
aus der Sözialversicherung zuerkannt 'wird und bescheinig,ung 'oder, eines ,:Opferausweisessi:iwie 
die 'versorgungsl~istnngrückwirkepd 'mit :dem deren- Witwen und Kinder zu verwengen, wobei' 
Zeitpunkt, des ArtfaHesder Sozialversicherungs- ,der Op~erfürsorgekommissionein, ":Vota~redii:, ' 
rente'einzusteHen' oder zu' mindern ist. Diese' . eingeräumt wird, 

Zu Art. I Z.14~ :, 

Schwierigkeiten sind dadurch zu beseitigen, daß 
die Nachzahlung .der Sozialversicherungsrente auf, zl'I Art. HZ. 3: ' 
den Bund insoweit übergeht, als für d~n gleichen Die Fra'lJenz~lage bleibt der H9he, ~ach,im 
Zeitraum' die Leistung aus der' Kriegsopfer- Konnex mit der, entsprechen:den 'Zulage der 

,versorgung nicht mehr 'gebührt hat, Auf diese 'Kriegs9Pf.erversörgung.'Del''-A~~schuß hat 'im 
.. Weise wird das: Verfahren der H~reinbJ;ingung Abs. 10, 4es §li OFG.eine redaktt6ne11e Rich~ig~', 
ungebührlich bezogener Versorgungsleistungen, stellung insofe~nvorgenömmen, als' die ' Worte 
wesentlich vereinfacht. ' "kern: Einkommeri".durch' die 'Worte '"kein 

Der Au;schuß 'hat dur~ eine textliche Ne'u- -eig~nes Eih~oinm~n" ersetzt' w~rden." -
fassung des § 54 a Abs. '1 ,und 2 klargestellt, daß 
der übergang d'es Anspruches nur dann' :statt

,findet, wenn er vom Langesinvalidenamt gel
'tend gem~cht,wird.. ' 

ZU,Art.I Z.'15: ' 

Die Anderung des § 58 des Kriegsöpferversor-' 
gungsgesetzesist,durchdie Schaff\.1ng der Zvlage 
nach §~5.a bedingt. ' 

Zu Art, I Z.,16: 

Zu Art:.!I Z.". 4:" . 

, ,Nach den bisherigen B~s:timmungen des§'l1' 
Abs. ',' 1'3 OFG. we1'1den: Opfer~ und Hinter~ 
blieben~nreilten auf die,'U nterhaltsrente nli~ dann : ' 
nichtangerechnit, wenn der, Anspruchsberechtigte
eine ,Gesamtminderll;llg 'der Erwerbsfähigkeit 
VOll wenigstens 75 V: H. aufweis't oder wenn be~ 
Frauen das 55., bei :Märihe~n das 60. Lebensjahr 
vollendet ist. Eine 'Beilbehaltung dieser Bestiin
'mu~g,' würde wegen des 'hier hinsichtlich der 

~ Um die halbjährliche Anweisung d~rGrund~ Rentenhöhe bestehenden Konnexes zwischen den, 
re'nten4er niedersten Rentenkategorien weiter- 'Grundrenten naCh dem Kriegsopfe:r~e~sQrguqgs
hin zu gewährleisten, ist im § b6 Kr'iegsopfer- gesetz mit' den Opfer- beziehungsweise '-,den 

_ vetsorgungsgesetzder Za,hlbetrag, von 55 S durch' Hinte~bliebenenrenteri des Opfertürsorgegesetzes 
eden Zablbetrag von 75 S zu ersetzen. zur Folge haben, ,JaK die Erhöhung der Grund

reMen des Kriegsopferversorgungsgesetzes für 
,aUe ,jene Rentenbezieher des Opferfürsorgege

Um ~icherzustellen, daß auch,' die nach' dem 'setzes nicht wirksam werden würde, deren Opfer- .
'Opferfürsorgegesetz anspruChsbe~echtigteii, Wit- bezf~hungsweise Hinterbliebenenrente nach der 

wen,(Lebensgefährtinrien) nach Opfern, die 'im' vorangefühttengesetzlichenBestinimung auf cJie 
Bezug einer Pflege(Blindeq)zulage der Stufen UI Untei:ihaltsrente,anzurechrienist. Da nach dem' 
bis V gestanden sind, die im § 35 ades Kriegs- Kriegsopferverscirgungsg~sei:z die"Zusanzrenten, 
opfet'(ersorgungsgesetzes 1957, vonges.ehenen Zu- ohne Berücksichtigung de,r Grundrenten zu leisten" 
lag'eh erhalten, wer<kn die Bes~ini.mungen ,dessiJ;}d, wird' 'Zum Zwej:ke ,der Herstellung der 
§ 2 'Ab;',. 2 des Opferfürsorgegesetzes' entsprechend Rechtsgleichheit 'bei der Gewährung der Opfer
ergärizt: Gleichzeitig 'ist die durmdie Wi~der:'; und Hinterbliebenenrenten' nach, der;n Opferfür
verlautbarung des Kriegsopfer'Ver~orgungsgesei:zes sorgegesetz die ~nrechnungsyorschrift des § '11 

Zu Art. 11 Z. 1: 

'.0. 
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Abs. 130FG. beseitigt. Somit werden,Opfer- Der Ausschuß für sQziale Verwaltung hat den 
und Hinterbliebenenrenten in aIlen Fällen nehen Gesetzent~u'rf in . Anwesenheit '~on Bundes-

, , den gebuhrlic>hen lJnterhalt~renten gew-äirrt.. minister für soziale Verwaltung p'ro k sc h in 
'. A\.ls de'ri·.y'ors·tehenden 'G!Ündenhidt: es der~' seiner Sitzimg, am n. DeZember .1959 beraten 
Ausschuß. für, geboten, § 1 {Abs. 13 OFG. neu und in der qe.rn Bericht angesffilossenen Fassung 
;wfassen: 'einstim'mig angenommen., Ferner hat der Aus-

'·ZuArt. III: 
sd'lllß ,für soziale Verwaltung eine von den Ab
geordneten Dr. P, a ,d e r, W im ob er g'c rund 

, Die B~stim'mungen' üb~r. die Verwaltung und Dr. K a nd u t s c h beantragte Entschließung 
Verwendung' der', auf Grund .der Nichterfüilungeinstimmig angenommen; sie ist dem Bericht bei

"der Beschäftigungspflicht nach dem Opferfür- gegeben. In der Debatte ergriffen außer 'dem, 
sorgegesetzarifallen:den Ausgleichs,taxen, sollen Berichterstatter die Abge-ordne,ten W i m- , 
'mit Beginn des J ahres'1960 in Kraft treten.. b e ,r ger, "pr. K ,~ ri d u t s c h, M a r k, 

Die n,euenRen:tensätze des Kriegsopfe,rver- Dr. Pr ade r, Mac h u ~,z~, Voll mann, 
,sorgung~gesetzes~erden inder fütdie erste Sclieihe,n'reif, , Dr ... Schönbauer,' 
Etappe vorgesehenen Höhe erstmalig aml. Juli U h I i r sowie der ]up..(!esIriilllister fu~ soziale 
1960 3.'usbezahlt werden. Gemäß§ 11 Abs.' 2 und Verwaltung Pro k s, ch und Sektionschef 
,~des' .opferfürsorgegesetzes wird die Erhöhung Dr. L 0 z i c z k y das Wort. 
der Grun'dr,enten hach dem Kriegsopferve,rsor-' Der Ausschuß Hir soziale 'Verwaltung' ~tellt,: . 
gungsge~et~mitdemselben. Zeitpunkt auch, für den, A nt rag; der Natioria:1rat wolle ' 
die Opfer~ imd Hinterbliehen'cni:enteri wirksam 

, ,werdeh.Auch die Höhe der am 1. Oktober 1960 .. 1. dem a rig e s,c h I o,ss' ene n Ge set z- . /' 1" 
fälligen' Sonderzahlun:g nach § 109 Abs. 2 Kriegs- e nt w u d die verfassul1gs~äßige Zustim-
opferyersorgungsgeserz 1957 wird sich nach <Jen mung erteiien, , 
Reniensätzen~der ersten Etappe richten, , 2. die bei g~ cl ru c k 1: e E n t,s chI i e ß J.lng '/2 
'J)i~<Fälligkeit der R:eni:ens'itze' derz'weite~ ~nnehmen. ' '. 

Etappe am 1,. JänIi~r 196~ ist inden' ei11lZelnen' 
Bestiinmungend'es Art: I 'gesetzlich ,vj!rankert:, ':wien; aJ11-11. Dezct~ber1959 

Kysela 
Beriditerstatter , 

'. . "/' 
1 

, ' Altenburger 
Obmannstellvertreter 

, " 

-, 

_ Bundesgesetz ,vom' , 50 v. H.' ..... , .. , ...• ; .. 1585, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz , ", vom L J~nnet 1961 an " .. 1805, 
1957 und das Opferfürsürgegesetz abgeändert ' ' 60 v, H. .... : ......... ;. 215 S, 

" 'werden. vom 1. Jänner 1961 an , 

, Der NatiQnalrat' .hat heschlossen: 

, 'ArÜkelI. 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957,: BGBL , 
Nr. 152, wird abgeändert wie folgt: ' 

1. §, tl hat Zu lauten.: 

, ,;§ 11. Die Grund~ent~beträgt monatlich bei 
einer Minderung der, Erwerbsfähigkeit, von' 

30 v. H. ,.: ... ~ ....... ' ~". . 4.8 S~ . . 
vom~. Jänner i 961 an .... 55 S, ' 

40v.H ... , ........ , .... ,655" 
vom 1: Jänner, 1961 an 75 S, ' 

".: 

.' 

.... 240 S, 
70 v. H ................ 300 $, 

vom ,1. Jänner 1961 an ,: .. , 335 S; 
'80 v. H., .. ; ..... ;.: .. ,. 363'8, 
, vom 1. Jänner 1961 an 

'90 v. H. und mehr .. ,:. 5645, 
"; vQm 1., JämJ,er 1961 an 

. . - - . 
2. Im § 12 l}at Abs. 3 zu lauten: 

.... 400 S, 

. " .. 628S," 

",,(3) Die vQlle' ZusatZ'rente beträgt monatlich 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

,SOv. H .... : .. ,', ... : ... ' 220 S, 
vom 1. Jänner 1961 an, .... 235 S, 

60 v. H. .: ......... :-... 248 S, 
vQm 1. Jänner 1961 an ' .... 290 S, 
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70 v. H. .. .... ,........ 328 S, 
vom 1. Jänner 1961 an .... 355 S, 

80 v. H'. . ..... '......... 360 S, 
vom 1. jänner 1961 an .... 420 S, 

90. v. H. und mehr ..... 540 S, 
vom 1. Jänner 1961 an .... 580 S." 

3. Im § 16 hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) -Den Schwerbeschädigten gebührt zur Zu
satzrente für jedes in ihrer Versorgung stehende 
eheliche und uneheliche Kind, Adoptiv-, Pflege
und Stiefkind bis zum vollendeten 18. Lebens~ 
jahre des Kindes eine Kind~rzulage. Diese be
trägt monatlich 65 S, vom 1. Jänner 1961 an 
70 S. Für Stiefkinder und Pflegekinder gebührt 
die Kinderzulage nur so lange, als sie von dem 
Schwerbeschädigten unentgeltlich erhalten wer
den. Die Kinderzulage, wird auf Antrag ge
leistet." 

4. § 17 hat zu lauten: 

,,§ 17. Den verheirateten Schwerbeschädigten 
gebührt, solange sie für die Ehefrau zu sorgen 
haben, zur Zusatzrente eine Frauenzulage. Diese 
beträgt monatlich 65 S, vom 1. Jänner 1961 an 
70 S. Die Frauenzulage wird auf Antrag ge
leistet. " 

5. Im § 18 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 

,,(2) Die Höhe der Pflegezulage ist nach der 
Schwere des Leidenszustandes und nach dem für 
die Pflege und Wartung erforderlichen Aufwand 
abgestuft; sie beträgt monatlich in der 
Stufe 

I ... 510 S, vom 1. Jänner J 961 an ... 600 S, 
n '" 765 S, vom 1. Jänner 1961 an '" 900 S, 

III '" 1050 S, vom 1. Jänner 1961 an ... 1200 S, 
IV ... 1350 S, vom 1. Jänner 1961 an- ... 1500 S, 
V ... 1650 S, vom 1. Jänner 1961 an . . . 1800 S. 

(3) Die Gewährung der Pflegezulagen der 
Stufen II bis V setzt voraus, daß die Dienst
beschädigung außergewöhnliche Pflege und War
tung erfordert; verursacht die Dienstbeschädi
gung dauerndes Krankenlager, so ist die Pflege
zulage zumindest in Höhe der Stufe III zu leisten. 
Die Pflegezulage der Stufe V gebührt, wenn der 
Beschädigte infolge Dienstbeschädigung an zwei 
Gebrechen leidet, von denen jedes für sim Hilf
losigkeit verursacht, oder wenn das die Hilf
losigkeit verursachende Gebrechen für sich allein 
oder zusammen mit ,einem anderen auf eine 
Dienstbeschädigung zurückzuführenden Ge
bremen einen derart schweren Ge~amtleidens
zustand darstellt, daß Pflege und Wartung in 
besonders erhöhtem Ausmaß ,erforderlich sind." 

6. Dem § 19 Abs. 5 ist folgender Satz, anzu
fügen: 

"Für Blinde (Abs. 2), die infolge einer Dienst
beschädigung beide Hände verloren haben, ist 

die Blindenzulage um ein Drittel des Betrages 
der Pflegezulage der Stufe V zu erhöhen." 

7: § 20 hat zu lauten: 

,,§ 20. Blinde (§ 19 Abs. 2) erhalten, wenn 
sie mit einem Führhunde beteilt sind (§ 32 
Abs. 2), eine Führhundzulage, _ansonsten an S~telle 
dieser Zulage eine Beihilfe. Die Führhundzulage 
(Beihilfe) -beträgt monatlim 135 S, vom 1. Jän
ner 1961 an 150 S." 

8. Im § 35 haben die Abs. 2 und 4 zu lauten:, 

,,(2) Die Grundrente beträgt monatlim: 
a) insolange die Witwe erWlCrbsunfähig ist 

oder ,für wenigstiens zwei waisenrenten
berechtigte Kinder zu sorgen hat oder wenn 
sie das 55. Lebensjahr vollendet hat, 190 S, 
vom 1. Jänner 1961 an 210 S; 

h) insolange .die Witwe für ein waisenrenten
berechtigtes Kind zu sorgen hat, 153 S, 
vom 1. Jänner 1961 an 170 S; . 

c) wenn die Witwe das 45. Lebensjahr voll
endet hat, 115 S, vom 1. Jänner 1961 an 
130 S; 

d) für alle anderen Witwen 65 S; vom 1. Jän-
ner 1961 an 75 S. ' 

Die wegen der Sorge für waisenrentenberechügte 
Kinder nach lit. a oder b erhöhte Grundrente 
gebührt aum dann, wenn eine- Waisenrente 
wegen Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 39), 
wegen Erlangung der Selbsterhaltungsfähigkeit 
oder wegen Verehelichung der Waise (§ 41 Abs. 1 
und 2) oder wegen Ablebens der Waise weg
gefallen ist oder wegfällt." 

,,(4) Die volle Zusatzrente beträgt monatlich 
für Witwen nach Abs. 2 lit. a 233 S, vom 1. Jän
ner 1961 an 255 S, für Witwen nach Abs. 2 
lit. bund c 193 S, vom 1. Jänner 1961 an 210 S. 
Die Bestimmungen des § 14 gelten auch für 
Witwen, den,eneine Zusatzrente bewilligt wurde." 

9. Nach § 35 ist ein § 35 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,§ 35 a. (1) Witwen nach Empfängern einer 
Pflegezulage der Stufen In, IV oder V oder ,einer 
Blindenzulageiri Höhe einer dieser Pflegezulagen 
gebührt zur Witwenrente auf Antrag eine 
monatliche Zulage, wenn die Ehe mindestens 
fünf Jahre gedauert und die eheliche Gemein
schaft bis zum Tode des Ehegatten bestanden hat. 

(2) Die Zulage nach Abs. 1 beträgt zwei Drittel 
der Pflege(Blinden)zulage, die dem verstorbenen 
Ehegatten im Zeitpunkte seines Todes zuerkannt 
war; sie gebührt insoweit, als das Einkommen 
(§ 13) der Witwe die Summe aus Grundrente 
(§ 35 Abs. 2), voller Zusatzrente (§ 35 Abs. 4) 
und zwei Dritteln der Pflege(Blinden)zulage 
nicht erreicht. ' 

(3) Die Zulage nach Abs. 1 und 2 gebührt nur 
in halber Höhe, wenn die Ehe mit dem hilflosen 
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(blinden) Ehegatten weniger als fünf Jahre ge
dauert oder der Altersumerschied zwischen den 
Ehegatten mehr als 30 Jahre betragen hat; dies 
gilt jedoch nicht, wenn der Ehe ein versorgungs
berechtigtes Kind entstammt. 

(4) Auf die Zulage nach Abs. 1 bis 3 haben 
unter den dort genannten Voraussetzungen auch 
Witwen Anspruch, deren Ehegatte vor dem 
1. Jänner 1950 gestorben ist und im Zeitpunkte 
seines Todes wegen HilflosLgkeit oder Blindheit 
im Bezug eines Rentenzuschusses, einer erhöhten 
Pflegezulage oder einer Blindenzulage nach frU
heren Versorgungsvorschriften gestanden ist, 
wenn die Hilflosigkeit oder Blindheit einen An
spruch auf -eine Pflegezulage der 5tmen IJI, IV 
oder V oder eine diesen entsprechende Blinden
zulage nach diesem Bundesgesetze begründet 
hätte. Das gleiche gilt für Witwen, deren Ehe
gatte vor dem 1. Juli 1960 gestorben und im 
Zeitpunkte seines Todes im Bezug einer Pflege
zulage der Stufe II nach diesem Bundesgesetze 
gestanden ist, wenn die Hilflosigkeit für die Zeit 
nach de~ 30. Juni 1960 einen Anspruch auf die 
Pflegezulage der Stufe UI begründet hätte." 

10. § 38 hat zu lauten: 

,,§ 38. -(1) Im Falle der Wiederverehelichung 
erlischt der Anspruch auf Witwenversorgung; 
an die Stelle des Anspruches auf Witwenrente 
(§ 35) tritt ein Anspruch auf Abfertigung in der 
Höhe des fünffachen Jahresbetrages der Grund
rente (§ 35 Abs. 2), die der Witwe im Monate 
der Wiederverehelichung zustand. Eine zu die
sem Zeitpunkt aus dem Grunde der Erwerbs
unfähigkeit nach § 35 Abs. 2 lit. a geleistete 
Witwenrente ist der Berechnung des Abferti
gungsbetrages nur dann zugrunde zu legen, 
wenn dauernde Erwerbsunfähigkeit vorliegt; eine 
zur Grundrente geleistete Zusatzrente (§ 35 
Abs. 3) sowie eine zur Witwenre'nte geleistete 
Zulage (§ 35 a) bleiben außer Betracht. Die Ab
fertigung ist auch daqn zu leisten, wenn die 
Witwe durch die Wiederverehelichung die öster
reichische 5taatsbürgerschaft verloren hat. Wit
wenbeihilfen (§ 36 Abs. 2) sind nicht abzufer
tigen. 

(2) Der Anspruch auf Witwenversorgung lebt 
frühestens nach Ablauf des der Berechnung des 
Abfertigungsbetrages zugrunde gelegten Zeit
raumes auf Antrag wieder auf; wenn die Ehe 
ohne Verschulden der Ehefrau geendet hat, 
wenn und, insolange ihr aus dieser Ehe kein den 
notwendigen Lebensunterhalt deckender An
spruch auf Versorgung (Unterhalt) erwachsen ist 
und sie die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzt. 

(3) Im Falle der Wiederverehelichung mit ei
nem Schwerbeschädigten erlischt der Anspruch 
auf Witwenversorgung nicht; eine zur Witwen
rente geleistete Zulage (§ 35 a)ist jedoch auf die 
Dauer dieser Ehe einzustellen. 

7 

(4) Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprü
che auf Witwenversorgung nach diesem Bundes
gesetze gebührt nur die für die Witwe günsti
gere Versorgung." 

11. § 42 hat zu lauten: 

,,§ 42. (1) Die Waisenrente beträgt monatlich 
für einfach verwaiste Waisen 135 S, vom 1. Jän
ner 1961 an 150 S, die Waisenrente fUr Doppel
waisen 263 5, vom 1. Jänner 1961 an 300 5. 
Doppelwaisen kann bei Vorliegen berücksichti
gungswürdiger Gründe Zur Waisenrente eine 
Zuwendung bis zur Höhe der Waisenrente ge~ 
währt werden, wenn und insoweit ihr eigenes 
Einkommen (§ 13) den Betrag der Waisenrente 
nicht erreicht -und wenn keine alimentations'
fähigen Angehörigen vorhandep sind. 

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Ansprü
che auf Waisenversorgung nach diesem Bundes
gesetze gebührt nur eine Waisenrente (~Taisen
beihilfe). " 

12. § 46 hat zu lauten: 

,,§ 46. Die El'ternrente wird als Elternpaar
rente und als Elternteilrente geleistet. Die EI
ternpaarrente beträgt monatlich 258 S, vom 
1. Jänner 1961 an 290 S, dieElternteil~ente mo
natlich 133 S, vom 1. Jänner 1961 an 145 S. Die 
Elternrente erhöht sich um ein Fünftel ihres Be
trages, wenn die im § 44 bezeichneten Versor
gungsberechtigten das einzige Kind oder von 
mehreren Kindern mindestens zwei durd1 eIne 
Dienstbeschädigung verloren haben." 

13. Im § 52 Abs. 3 hat die Ziffer 3 zu lauten: 

,,3. die Zuerkennung der Zusatzrente, Kinder
zulage, Frauenzutage und der Zulage nach § 35 a 
wird mit dem Antragsmonate wirksam." 

14. Nach § 54 ist ein § 54 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,§ 54 a. (1) Hat ein Landesinvalidenamt Zu
satzrente, Elternrente oder eine sonstige vom 
Einkommen (§ 13) des Versorgungsberechtigten 
abhängige Versorgungsleistung gewährt, so geht 
ein Anspruch des Versorgungsberechtigten auf 
eine Rente aus der Sozialversicherung auf den 
Bund in der Höhe des Betrages über, der sich 
aus der Minderung oder Einstellung der Ver
sorgungsleistung nach diesem Bundesgesetz auf 
Grund des Rentenanfalles ergibt, wenn das Lan
de~invalidenamt innerhalb der im Abs. 2 be
stimmten Frist beim Träger der Sozialversiche
rung den übergang des Ansprumes geltend 
macht. Der übergang des Anspruches wird nur 
bis zur Höhe der nachzuzahlenden Rentenbeträge 
wirksam. 

(2) Die Träger der Sozialversicherung haben 
. bei Einleitung des Rentenfeststellungsverfahrens 
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s 
die Anspruchswerber zu befragen, ob sie im Be
zug einer Versorgungsleistung nach diesem Bun
desgesetze stehen; zutreffendenfalls hat der Trä
ger der Sozialversicherung das zuständige Lan
desinvalidenamt von der Einleitung des Renten
feststellungsverfahrens ~nverzüglich zu verstän
digen. Das Landesinvalidenamt hat innerhalb 
von vier Wochen nach Einlangen dieser Ver
ständigung beim Träger der Sozialversicherung 
den übergang des Anspruches geltend zu machen. 

(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 gelten 
auch hinsichtlich der Ernährungszulagen nach 
dem Kriegsopfer-Ernährungszulagengesetz 1957, 
BGBL Nr. 152, und der nach § 3 lit. g des Woh
nungsbeihilfengesetzes, BGBL Nr. 229/1951, zu
erkannten Wohnungsbeihilfen.'.' 

15. Im § 58 Abs. 1 sind nach dem Beistrich 
hinter dem Klammerausdruck ,,(§ 12, § 35 
Abs. 3)" die Worte "Zulagen nach § 35 a" ein-
zufügen. ' 

16. Im § 66 ist die Zahl 55 durch die Zahl 75 
zu ersetzen. 

Artikel H. 

Das Opferfürsorgegesetz vom 4. Juli 1947, 
BGBI. Nr. 183, wird abgeändert wie folgt: 

1. Im § 2 hat Abs. -2 zu lauten: 

,,(2) Die Bestimmungen der §§ 18 bis 22, 35 a, 
49, 56 bis 59, 64 und 113 des Kriegsbpferver
sorgungsgesetzes 1957 sind sinngemäß anzuwen
den." 

2. Im § 6 hat die Ziffer 5 zu lauten: 

,,5. Die Dienststellen des öffentlichen Dienstes 
sind verpflichtet, auf 50 Dienstnehmer, alle übri
gen -Dienstgeber auf 100 Dienstnehmer minde
stens je einen Inhaber einer Amtsbescheinigung 
oder eines Opferausweises nach § 4 dieses. Bun
desgesetzes zu beschäftigen. Die wegen Nichter
füllung der Beschäftigungspflicht nach diesem 
Bundesgesetz in Anwendung des § 9 des Invali
deneinstellungsgesetzes 1953 eingehobenen Aus
gleichstaxen fließen: dem gemäß § 10 des Invali-

deneinstellungsgesetzes 1953 gebildeten Fonds zu. 
Die Erträgnisse dieser Ausgleichstaxen sind nach 
Anhören der Opferfürsorgekommission (§ 17) 
zum Zwecke dt:!r Fürsorge für Inhaber einer 
Amtsbescheinigung oder eines Opfer ausweises so
wie deren Witwen und Kinder zu verwenden. « 

3. Im .§ 11 hat Abs. 10 zu lauten: 

,,(10) Opfern im Sinne des § 1 Abs. 1 lit. d 
oder e, die. eine Unterhaltsrente beziehen, ist 
auf Antrag für die Ehefrau (Lebensgefährtin), 
die über kein eigenes Einkommen in der Höhe 
von mindestens 600 S monatlich verfügt, eine 
monatliche Frauenzulage in der im § 17 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes1957 jeweils fest
gesetzten Böhe zu leisten; diesen Opfern ist auf 
Antrag für die in ihrer Versorgung stehenden 
minderjährigen Kinder (eheliche, uneheliche, 
Sti.efkirider) je ein Erziehungsbeitrag von 100 S 
monatlich zu leisten. Auf diese Leistungen sind 
Familienzulagen der gleichen Art, auf die Opfer 
auf Grund einer anderen gesetzlichen Bestim
mung Anspruch haben, anzurechnen. « 

4. Iin § 11 hat Abs. 13 zu lauten: 

,,(13) Auf die Unterhaltsrente ist jedes Ein
kommen im Sinne des § 13 des Kriegsopferver
sorgungsgesetzes anzurechnen; zum Einkommen 
zählen au.m 30 v. H. des Einkommens des Le
bensgefährten. Soweit das Einkommen aus lau
fenden Monatsbezügen besteht, sind in einzel
nen Monaten anfallende Sonderzahlungen nicht 
als Einkommen zu werten. Gemäß Abs. 2 und 3 
zuerkannte Renten sind auf die Unterhaltsrente 
nicht anzurechnen. « 

Artikel III. 

Die Bestimmungen des Art. II Z. 2 dieses 
Bundesgesetzes treten mit 1. Jänner 1960, die 
übrigen Bestimmungen mit 1. Juli 1960 in Kraft. 

Artikel IV. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
betraut. 

Entschließung 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, im Jahre 1961 in den zunächst folgenden Budget

Bere;.che der Kriegsopferversorgung ihre An- jahren durch den natürlichen Rentenabfall er
strengungen besonders darauf 'zu richten, daß geben, vordringlich zur Erfüllung besonders 
die Einsparungen, die sich nach Erreichung der wi.chtiger Verbesserungswünsche der Kriegsopfer 
Vollvalorisierung. der Kriegsopferrenten 1m Verwendung finden. 
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